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Anschriften Verkehrsamt des Kantons Schwyz 
 

 Schlagstrasse 82 
Postfach 3214 
6431 Schwyz 

Prüfstelle Pfäffikon 
Gwattstrasse 3 
8808 Pfäffikon 

Öffnungszeiten Montag – Donnerstag 
07.30 – 11.30 
13.00 – 17.00 

Montag - Donnerstag 
07.30 – 11.30 
13.00 – 17.00 

 Freitag durchgehend 
07.30 – 16.00 

Freitag durchgehend 
07.30 – 16.00 

Telefon 041 819 21 33 041 819 17 53 

Internet 
 

E-Mail 

www.sz.ch/verkehrsamt 
 

vasz@sz.ch 
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Motorwagen zum Personentransport mit mehr als acht Plätzen ausser dem Führersitz. 
Fahrzeugkombinationen aus einem Zugfahrzeug der Kategorie D und einem Anhänger, 
dessen Gesamtgewicht 750 kg nicht übersteigt. 
 
 

Der Weg zum Führerausweis der Kategorie D 
 

Die Grundvoraussetzungen sind der Besitz eines gültigen Führerausweises der Kategorie B 
und das Mindestalter von 21 Jahren. 
 

Zudem ist nachzuweisen, dass in den letzten 2 Jahren insgesamt während mindestens 1 
Jahr ein Motorwagen der Kategorie C oder Trolleybusse geführt wurde 
(Fahrpraxisbestätigung siehe Seite 4 dieses Merkblattes). 
 
 

Mindestausbildung 
 

Personen, welche die verlangte Fahrpraxis bis zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht 
erreichen, benötigen eine regelmässige Fahrpraxis der Kategorie B von mindestens 2 
Jahren (Fahrpraxisbestätigung siehe Seite 4). Jene Personen haben bis spätestens bei der 
praktischen Führerprüfung die Bestätigung über den Besuch der erforderlichen 
Mindestausbildung – bei einer anerkannten Stelle - nachzuweisen. 
 

 Vorbesitz 
Kat. B, C1, D1 

Vorbesitz 
Kat. C 

Vorbesitz 
Kat. D/07 

Praktische 
Fahrausbildung 

 
52 Lektionen 

 
24 Lektionen 

 
12 Lektionen 

Das Formular „Gesuch um Erteilung eines Lernfahrausweises“ ist via Internet sowie 
beim Einwohneramt oder dem Verkehrsamt erhältlich. 

 
Folgendes ist zu beachten: 
 

 Das Formular ist vollständig auszufüllen (Personalien / Beantwortung aller Fragen / ein 
aktuelles farbiges Passfoto); 

 Zudem ist die Bestätigung über die Fahrpraxis (Seite 4 dieses Merkblattes auszufüllen 
und inklusive den entsprechenden Unterlagen) beizulegen; 

 Nach erfolgter positiver Kontrolle des Gesuchsformulars wird die Aufforderung zum 
vertrauensärztlichen Untersuch zugestellt. Da auch die Augenkontrolle beim 
medizinischen Untersuch vorgenommen wird, ist der Sehtest auf dem Gesuchsformular 
nicht mehr auszufüllen. Das Ergebnis ist dem Verkehrsamt einzureichen. 

 Sobald das positive Resultat der ärztlichen Untersuchung vorliegt, wird die Zulassung 
zur Führerprüfung oder der Lernfahrausweis zugestellt; 

 Nach Erhalt der Zulassung zur Führerprüfung oder des Lernfahrausweises ist der 

Gesuchsteller befugt, die Zusatztheorieprüfung zu absolvieren. Die Anmeldung zur 

Prüfung kann via Internet oder telefonisch erfolgen. 

 

Verkehrsamt Schwyz Prüfstelle Pfäffikon 

Telefon 041 819 21 34 Telefon 041 819 17 53  

https://www.sz.ch/verkehrsamt/gesuch_lernfahrausweis
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www.sz.ch/verkehrsamt/anmeldung_theoriepruefung 

Zulassung oder Lernfahrausweis 
 

Personen, die im Besitze des Führerausweises der Kategorie C oder D im Linienverkehr 
sind, erhalten eine Zulassung zur Führerprüfung. Bei den anderen wird ein Lernfahrausweis 
mit Gültigkeit von 24 Monaten erteilt. 

Praktische Prüfung / Prüfungsfahrzeug 
 

 Die Anmeldung zur praktischen Führerprüfung erfolgt via Fahrlehrer oder persönlich 
durch den Prüfling unter Beilage der vorgeschriebenen Mindestausbildung. 

 Die Prüfung ist mit einem Fahrzeug der Kategorie D mit einer Länge von mindestens 
10 m und einer Breite von mindestens 2,30 m, welches eine Geschwindigkeit von 
mindestens 80 km/h erreicht; 

 Nach der bestandenen praktischen Führerprüfung der Kategorie D wird am Schalter 
des Verkehrsamts sogleich ein neuer Führerausweis in Kreditkartenformat (FAK) 
bestellt. Die Kosten für die praktische Prüfung sowie den neuen Führerausweis sind 
am Schalter direkt zu begleichen. 

Fähigkeitsausweis für Personen- und Gütertransporte (CZV) 
 

Die Voraussetzungen für den Erwerb des Fähigkeitsausweises sind der Besitz eines 
Führerausweises der Kategorien C/C1 bzw. D/D1 und das Bestehen einer Prüfung gemäss 
CZV (Theorie und Praxis). 
 

Schriftliche 
Theorie CZV* 

E-Prüfung   
CZV (EPS 1) 

E-Prüfung           
CZV (EPS 2) 

Mündliche 
Theorieprüfung CZV 

Allgemeiner Teil 
Praxis CZV 

Zuständigkeit: 
Verkehrsamt des Wohnsitzkantons 

Zuständigkeit: 

Prüfungsorganisation CZV 
(Anmeldung unter www.cambus.ch) 

 

* Die Anmeldung zu den Theorieprüfungen CZV, EPS 1 sowie EPS 2 werden telefonisch 
entgegengenommen. 

 

Kosten zum Erlangen des Führerausweises der Kategorie D 

Zulassungsbestätigung / Lernfahrausweis Fr. 60.-- 

Zusatztheorieprüfung Fr. 30.-- 

Theorieprüfung CZV / EPS 1 / EPS 2                                                 je Fr. 30.-- 

Praktische Prüfung Fr. 240.-- 

Führerausweis in Kreditkartenformat (FAK) oder Fr. 45.-- 

Eintrag der Kategorie D in bestehendem FAK Fr. 25.-- 

 

Bereits heute wünschen wir zur Prüfung viel Erfolg! 

Verkehrsamt des Kantons Schwyz  

http://www.sz.ch/verkehrsamt/anmeldung_theoriepruefung
https://www.cambus.ch/fuer-fahrerinnen/czv-pruefungen-2024/
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Fahrpraxisbestätigung Kategorie D 

 
Name, Vorname  ...............................................................................................  

 

Geb.-Datum  ...............................................................................................  

 

Strasse  ...............................................................................................  

 

PLZ / Wohnort  ...............................................................................................  

 

Ich bestätige hiermit, dass ich in der Zeit 

 

vom  .................................................  bis  .....................................................  

 

☐ in den der Bewerbung vorangehenden 2 Jahren einen Lastwagen insgesamt während 
mindestens 1 Jahr geführt habe. Eine Arbeitsbestätigung meiner(s) Arbeitgeber(s) 
über die Anstellung als Chauffeur und die Fahrpraxis von mindestens 1 Jahr habe ich 
beigelegt. 

☐ während den letzten 2 Jahren mindestens 500 Lenkstunden (verteilt auf 220 
Arbeitstage) mit einem Lastwagen geleistet habe. Die ARV-Kontrollmittel wie 
Arbeitsbuch und Fahrtschreiber-Einlageblätter habe ich dem Gesuch beigelegt. 

☐ während mindestens zwei Jahren regelmässig Motorwagen der Kategorie B geführt 
habe (Kontrollschild/er  ................................................. ). 

 
Während der vorgeschriebenen Dauer der Fahrpraxis habe ich keine 
Verkehrsregelverletzung begangen, die zu einem Entzug des Führerausweises geführt hat. 
 
Wer vorsätzlich durch unrichtige Angaben, Verschweigen erheblicher Tatsachen oder 
Vorlage falscher Bescheinigungen einen Ausweis erschleicht, wird mit Gefängnis oder mit 
Busse bestraft (Art. 97 SVG) und hat mit dem Entzug des Ausweises zu rechnen (Art. 16 
SVG). 
 
 

Ort und Datum Unterschrift der Gesuchstellerin, 
des Gesuchstellers 

 

 

 .....................................................   ........................................................  
 


